Richtlinien für Zahnärzte durch Franchise-System rechtlich anerkannt
Zahnärzte dürfen sich ab sofort als Franchise-Nehmer der MacDent AG ausweisen. Das hat das Oberlandesgericht Schleswig entschieden. Die Zahnärztekammer Schleswig-Holstein hatte einen Zahnarzt, der das Emblem öffentlich darbot, auf Unterlassung verklagt. Das Oberlandesgericht Schleswig hat aber ein entsprechendes Urteil des Landgerichts (LG) Kiel bestätigt und damit erklärt, dass das Qualitätssiegel der MacDent AG nicht anpreisend, nicht irreführend und damit nicht berufsrechtswidrig ist. MacDent will mit dem Konzept gewährleisten, dass die Partner-Zahnärzte qualitätsorientiert arbeiten. Patienten sollen durch das Gütesiegel erkennen, welche Untersuchungsstandards, zusätzlichen Leistungen oder Garantien sie beim Mitglied erwarten können. Die Richtlinien der Franchise-Zentrale beziehen sich unter anderem auf Fortbildung, qualitative Praxisführung und definierte Behandlungsstandards. Stichprobenweise prüft MacDent die Praxen durch Kontrolluntersuchungen. MacDent-Zahnärzte dürfen nach dem Richterspruch ihre Praxis nun öffentlich mit dem Gütesiegel schmücken. Die Richter stützten sich darauf, dass die besonderen Qualitätsmerkmale von MacDent dokumentiert und daher weit mehr als reines Marketing seien. Die Richter stellen im Urteil fest, dass potenzielle Patienten ein objektives Interesse daran hätten, über Maßnahmen zur Qualitätssicherung informiert zu werden. 
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